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Deutschland: Genehmigung für lange Auslandsreisen

Berlin, 05.04.2026 [ENA]

In Deutschland sorgt ein Detail des neuen Wehrdienstgesetzes für Diskussionen: Männer im
wehrdienstfähigen Alter müssen längere Auslandsaufenthalte von mehr als drei Monaten bei der
Bundeswehr genehmigen lassen. Die Regel ist Teil der Militärreform, mit der Berlin seit Januar 2026
Personal erfassen, gesundheitlich prüfen und im Krisenfall schneller auf mögliche Rekruten zugreifen will.

Die Debatte ist deshalb so heikel, weil sie zwei sensible Themen berührt: die Sicherheitslage in Europa und
die persönliche Bewegungsfreiheit. Nach Berichten deutscher Medien betrifft die Vorschrift Männer
zwischen 17 und 45 Jahren, die Deutschland für mehr als drei Monate verlassen wollen. Damit rückt eine
Klausel ins Blickfeld, die bislang kaum öffentlich wahrgenommen wurde, nun aber politisch und
gesellschaftlich deutlich stärker diskutiert wird. Für viele Beobachter ist das mehr als ein
Verwaltungsdetail.

In den Berichten wird hervorgehoben, dass junge Männer, die nach 2008 geboren wurden, im Rahmen des
neuen Modells medizinisch gemustert werden und Angaben zu ihrer Eignung für den Wehrdienst machen
sollen. Die Bundesregierung führt damit vorerst keinen klassischen Pflichtdienst wieder ein, schafft aber
Verwaltungsstrukturen, um Personalreserven systematischer zu erfassen. Genau darin sehen Kritiker bereits
einen stillen Kurswechsel in der deutschen Verteidigungspolitik.

Gleichzeitig versucht das Verteidigungsministerium, die Aufregung zu dämpfen. Solange der Wehrdienst
freiwillig bleibt und keine konkrete Einberufung ansteht, soll eine Genehmigung für längere
Auslandsaufenthalte grundsätzlich erteilt werden. Dennoch ist das Signal eindeutig: Deutschland reagiert
auf eine veränderte Sicherheitslage in Europa und setzt auf mehr Kontrolle, Übersicht und schnellere
Verfügbarkeit möglicher Reserven. Das erklärt, warum die Regel nun so viel Aufmerksamkeit auslöst.
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